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Gemeindereferendum Änderung des Lehrpersonalgesetzes (LPG), Anpassung 

neu definierter Berufsauftrag,  

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 4. Mai 2026 folgenden Beschluss gefasst:  

Das Gemeindereferendum gegen den Beschluss des Kantonsrates vom 2. März 2026 

über die Änderung des Lehrpersonalgesetzes (LPG), Anpassung des neu definierten 

Berufsauftrags (Vorlage 5966), wird ergriffen, und es wird verlangt, dass der genannte 

Beschluss des Kantonsrates dem Volk zur Abstimmung unterbreitet wird.  

Der Beschluss kann online eingesehen werden und liegt während der Rekursfrist bei 

der Gemeinde Regensberg, Unterburg 32, 8158 Regensberg, auf.  

Rechtsmittel  

Gegen diesen Beschluss kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat 

Dielsdorf, Geissackerstrasse 24, 8157 Dielsdorf, innert 30 Tagen Rekurs erhoben werden. 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefoch-

tene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. 

11. Mai 2026  Gemeinderat Regensberg 



CEMEINDE Ei^tJ REGENSBERC

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Regensberg

7. Si+zung vom 04. Mai 2026

Traktandumstitel: Beschluss des Kantonsrats vom 2. Mdrz 2026 betreffend Ande-

rung des Lehrpersonalgesefzes (LPG) / Anpassung neu defi-
nierfer Berufsauftrag / Ergreifung des Gemeindereferendums

Beschlussnummer: 2026-58

Laufnummer: G 2026-3

Ti+el: Steigende Kos+en in der Volkshochschule
Ordner: Steigende Kosten in der Volkshochschule/Beschluss des Kan-

tonsra+s vom 2. Marz 2026 be+reffend Anderung des Lehrperso-
nalgese+zes (LPG) / Anpassung neu definier+er Berufsauftrag /
Ergreifung des Gemeindereferendums

Regis+ra+urnummer: S1.C
Regis+ra+urbezeichnung: Vorschrif+en, Gesetze, Verordnungen

Klassifizierung: Offen+lich

Df'eser Besch/uss erseiztden Beschluss Nr. 2026-49 vom 13. April 2026

Ausgangslage

An der Si+zung vom 2. Marz 2026 beschloss der Kan+onsrat die Anderung des Lehrpersonal-
gese+zes (Anpassung neu definier+er Berufsauf+rag, Vorlage 5966) und unters+ell+e die An-
derung dem fakul+ativen Referendum. Da dieser Beschluss mit grossen finanziellen Auswir-

kungen fur alle Gemeinden verbunden is+, wird dagegen das Gemeindereferendum ergrif-
fen.

Falls das Gemeindereferendum zustande kommt, wird die Direk+ion der Justiz und des Innern

eine Verfugung erlassen, gegen die rekurriert werden kann. Gegen diesen «vorgelager+en»
Beschluss der Gemeinde steht kein Rechtsmi+tel zur Verfugung.

Verfahren zur Einreichung des Gemeindereferendums

Gemass Art. 33 Abs. 2 lit. b KV konnen 12 potitische Gemeinden das Gemeindereferendum
ergreifen und eine Volksabstimmung verlangen. Die Volksabs+immung muss innert 60 Tagen
nach der am+lichen Veroffen+lichung des Kan+onsratsbeschlusses schrif+lich verlangt wer-

den (Abs. 3). Laut Abs. 4 bestimmen die Gemeinden, welches Organ dos Gemeinderefe-
rendum ergreifen kann. In der Kan+onsverfassung sind bezuglich des Gemeindereferen-
dums keine weitergehenden Verfahrensvorschriften en+halten.
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Die Befugnis zur Unters+utzung des Gemeindereferendums obliegt gemass Art. 27 Abs. 8 der
Gemeindeordnung dem Gemeinderat. Der Kantonsra+sbeschluss wurde am 6. Marz .2026
im kan+onalen Amtsbla+t publiziert. Die Frist zur Einreichung des Gemeindereferendums
endigt demzufolge am 5. Mai 2026. Der Beschluss des Gemeinderates is+ innert dieser Frist
der Direktion der Justiz und des Innern des Kan+ons Zurich mitzu+eilen.

Erwagungen

Fur ein Ergreifen des Gemeindereferendums sprechen im Wesen+lichen die folgenden
Grunde:

Die den Zurcher Gemeinden anfallenden Kos+en fur die Volksschule sind sei+ Jahrzehn+en
stark s+eigend. So haben sich die Kos+en pro Schdlerin und Schuler in den vergangenen rund
20 Jahren prak+isch verdoppelt. Die Volksschule nimm+ mi+tlerweile gegen 50 Prozent - in
einzelnen Fallen sogar Ober 60 Prozent - der Gemeindebudge+s in Anspruch und is+ damit
der mit Abs+and grosste Ausgabenposten der Gemeinden.

Der Kan+onsrat hat den Vorschlag des Regierungsrates in en+scheidenden Punk+en abge-

andert, so dass anstelle der bean+rag+en Mehrkos+en fur Kan+on und Gemeinden van rund
25 Mio. Franken nun 83 Mio. Franken pro Jahr resul+ieren, was bei den Gemeinden aufgrund
des Kos+enschlOssels mit Mehrkos+en van 67.3 Mio. Franken pro Jahrverbunden ware.

Die vom Kan+onsrat verabschiede+e Gese+zesanderung Oberstrapaziert die finanzpoliti-

schen Moglichkeiten der Gemeinde, auch wenn der Druck in der Volksschule aufgrund der
zahlreichen Herausforderungen anerkannt wird. Die Mehrbelas+ung, welche die vorge-
schlagenen Neuerungen fur die Gemeinde nach sich ziehen wurden, is+ finanziell nicht mehr
tragbar. Ausserdem droht ein wei+erer Kos+enans+ieg im Volksschulbereich mit zusa+zlichen
Vorlagen in Bearbeitung.

Die vorliegende Gesetzesanderung zeigt auf, dass die Moglichkei+en der Gemeinden zur
Einflussnahme auf die Kos+enen+wicklung in der Volksschule gering sind, da die Rechtset-

zung in der Kompetenz des Kantons liegt, obwohl der Kos+enschldssel fur die Besoldung der
Lehrpersonen im Volksschulbereich gemass § 61 des Volksschulgese+zes zu 80 Prozent bei
den Gemeinden und lediglich zu 20 Prozent beim Kanton liegt. Dadurch wird das anzus+re-
bende Aquivalenzprinzip, das gerade im Volksschulbereich mit den stark wachsenden Kos-
ten wich+ig ware, verle+zt. Auch aufgrund der enormen Diskrepanz zwischen Rech+se+zungs-
befugnissen und Finanzierungspflich+en in diesem Aufgabenbereich konnen Kos+ens+eige-
rungen in diesem Bereich nicht mehr hingenommen werden.

Der Kan+on und die Gemeinden sind gemass Art. 124 Abs. 2 der Kan+onsverfassung bei der
Aufgaben- und Finanzplanung dazu angehal+en, die S+euerquo+e nicht ansteigen zu lassen.
Mit dieser Anderung des Lehrpersonalgese+zes is+ die Gefahr, den kommunalen Steuerfuss
um mehrere Prozen+punk+e anheben zu mussen, hoch, da Einsparungen im Gemeinde-
budget in dieser Grossenordnung sehr schwierig zu realisieren sind. Die Bevolkerung ist damit
in die En+scheidfindung zur erwahn+en Anderung des Lehrpersonalgese+zes einzubeziehen.
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Der Gemeinderat beschliesst:

1. Dos Gemeindereferendum gegen den Beschluss des Kan+onsra+es vom 2. Marz 2026
Ober die Anderung des Lehrpersonalgese+zes (LPG), Anpassung des neu definier+en

Berufsauftrags (Vorlage 5966), wird im Sinne der vors+ehenden Erwagungen ergriffen,
und es wird verlangt, dass der genann+e Beschluss des Kantonsrates dem Volk zur Ab-
s+immung un+erbreitet wird.

2. Dieser Beschluss is+ amtlich zu publizieren.

3. Der Beschluss Nr. 2026-49 vom 13. April 2026 wird hiermit aufgehoben.

4. Mit+eilung an:

Direktion der Jus+iz und des Innern des Kantons Zurich, Neumdhlequai 10, 8090 Zu-

rich (A+)
Verband der Gemeindeprasidien des Kan+ons Zurich, Hirschengraben 20, 8001 ZO-
rich
Gemeinderat (E-Mail)
Ka+rin Rei+er, Primarschulgemeinde (E-Mail)
Trix Hin+ermann, Rechnungsprufungskommission (E-Mail)

Gemeindeschreiber-S+v., zur am+lichen Publika+ion

Gemeindeschreiber (E-Mail)
S+efan Wyss, Springermarkt (E-Mail)
Ak+en

Fur den Gemeinderat Regensberg

Ge/Yieindeschreiber-S+v.

Nadine Werder
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